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A.  Zahlen, Daten, Fakten 
 

I. Ein Jahr Bürgergeld 
 

Am 01.01.2023 ist durch das 12. Änderungsgesetz zum SGB II das Bürgergeld in Kraft getreten, das 

eine umfangreiche Reform der Grundsicherung für Arbeitsuchende darstellt und an die Entwicklungen 

des Arbeitsmarktes sowie die Lebensumstände der Menschen angepasst ist. Die Einführung erfolgte in 

zwei Phasen. Die erste direkt zu Jahresbeginn berührte in erster Linie den Bereich passive Leistungen 

und beinhaltete u. a. eine Regelsatzerhöhung sowie eine Karenzzeit von zwölf Monaten für Wohnen und 

für geschütztes Vermögen. Bis zur Einführung der geplanten Kindergrundsicherung im Jahr 2025 wird 

für Kinder und Jugendliche neben dem Regelbedarf ein zusätzlicher Kindersofortzuschlag gezahlt. 

 

Der Start in diese erste Phase des Bürgergeldes ist im 

kommunalen Jobcenter Kreis Warendorf gut verlau-

fen. Insbesondere haben die Bürgerinnen und Bürger 

pünktlich ihre Leistungen erhalten.  

 

Zum 01.07.2023 startete die zweite Phase des Bürger-

geldes, die Änderungen sowohl für den Bereich der 

Leistungsgewährung als auch für die Arbeitsvermitt-

lung beinhaltete.  

 

Im Jahr 2023 wurden seit Juli bereits annähernd 3.800 Kooperationspläne, die die vorherige Eingliede-

rungsvereinbarung ersetzen, abgeschlossen. 

 

Sofern keine Einigung über den Inhalt des Kooperationsplans erzielt werden kann, kann der neu instal-

lierte unabhängige Schlichtungsmechanismus auf Verlangen einer oder beider Seiten zur Entwicklung 

einer gemeinsamen Lösung in Anspruch genommen werden. 

 

Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren ist die Hinzuziehung einer Person, die bisher unbeteiligt 

war und insofern nicht weisungsgebunden ist. Das kommunale Jobcenter Kreis Warendorf hat sich be-

wusst dafür entschieden, die Schlichtungspersonen nicht aus Jobcenter- und auch nicht aus sonstigen 

Kreisbeschäftigen zu bilden. Vielmehr wurden fünf ehrenamtliche Kräfte gewonnen, die fachlich und per-

sönlich versiert sind, aber in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum kommunalen Jobcenter Kreis Waren-

dorf stehen (drei Frauen, zwei Männer). Dadurch soll dem Grundgedanken der Neutralität und Unvor-

eingenommenheit in besonderem Maße Rechnung getragen werden.  

Der Einsatz diese Schlichtungsmöglichkeit war bislang im kommunalen Jobcenter Kreis Warendorf nicht 

notwendig. 

 

Die Neuerung bei Qualifizierungsangeboten (Aufhebung des Verkürzungsgebots bei Qualifizierungen, 

die mit einem Berufsabschluss enden) ermöglichte den Leistungsberechtigten einen höheren Zeitraum 
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für die Lerninhalte als in der früheren Regelung des SGB II. Im Jahr 2023 konnten daher rd. 220 neue 

Förderungen der beruflichen Weiterbildung realisiert werden. Diese Anzahl soll im Jahr 2024 gehalten 

werden. Zudem erfolgt eine Evaluation der Angebote, sodass die gewonnenen Erkenntnisse, z. B. zur 

user journey, anschließend in die Arbeit und Prozesse des kommunalen Jobcenters Kreis Warendorf 

einfließen können. Dem konsequenten Absolventenmanagement zum Übergang in eine Beschäftigung 

kommt hier eine besondere Bedeutung zu.   

 

Es hat sich gezeigt, dass sich die Leistungsminderungen mit Einführung des Bürgergeldgesetzes im 

Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert haben. Im Jahr 2024 werden diese entsprechend dem Grund-

satz des Förderns und Forderns konsequent umgesetzt. 
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Struktur der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

 

Merkmal 
Berichtsmonat 

Veränderung 

zum Vorjahr 

Anteile in 

% 

Juli 2023  in %   

Erwerbstätige ELB 2.200 -  100 

abhängig erwerbstätig 2.100 -  95,5 

bis 450 Euro 1.100 - 50,0 

über 450 bis 850 Euro 880 293 40,0 

über 850 bis 1300 Euro 120 -72,7 5,5 

über 1300 Euro 0 - 0 

selbstständig erwerbstätig 100 - 4,5 

 
Zum 01.07.2019 wurde die bisherige Gleitzone von Erwerbseinkommen von > 450 <= 850 Euro in den Übergangsbereich von > 450 < / = 1300 Euro 

 

Quelle: Amtliche Grundsicherungsstatistik – Berichtsmonat: Juli 2023 mit Datenstand Oktober 2023 –  

nach einer Wartezeit von drei Monaten 

 
Die Zahlen dieser Tabelle sind gerundet. 
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          Anlage II 
 

Organigramm des kommunalen Jobcenters Kreis Warendorf 
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Anlage III 

 

Steckbriefe 
 

 

 

Projekt 

 

BG-Betreuung / Familienansatz 

Projekt in einem Satz 

 

Die gesamte Bedarfsgemeinschaft wird betrachtet und alle Mitglieder in die 

Beratung einbezogen. 

 

 

Ort 

 

 

Kreisweit 

 

Laufzeit 

 

 

2016 - laufend 

Zielgruppe 

 

Mehr-Personen-Bedarfsgemeinschaften – ausdrücklich werden auch be-

reits integrierte erwerbsfähige Leistungsberechtigte in die Betreuung über-

nommen 

 

Bedarf 

 

Die einzelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft haben ganz individuelle 

Bedürfnisse und Ausgangslagen, die aber häufig miteinander verzahnt 

sind. Die Bearbeitung eines Handlungsbedarfs wirkt sich daher häufig auf 

die gesamte Bedarfsgemeinschaft aus. 

 

Kurzbeschreibung 

 

Im Jahr 2016 wurde im Sachgebiet aktivierende Leistungen ein an der Be-

darfsgemeinschaft orientierter Ansatz eingeführt. Mit Ausnahme der spezi-

alisierten Ausbildungsvermittlung betreuen die Integrationsfachkräfte im 

Regelfall die gesamten Bedarfsgemeinschaften. Die zentralen Ausgangs-

fragen bei der Betreuung der Bedarfsgemeinschaften sollen nunmehr sein:  

1. Welches Mitglied der Bedarfsgemeinschaft kann welchen Beitrag zur           

Verringerung, bestenfalls Beendigung des Leistungsbezugs beitragen? 

2.  Wie kann eine familiengerechte Förderung erfolgen, sodass das „Sys-

tem Familie“ nicht überfordert wird? 
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3. Wie können Kinder angemessen gefördert werden, damit ihre Chancen 

auf ein eigenverantwortliches, selbstständiges Leben unabhängig von 

staatlichen Fürsorgeleistungen steigen?  

 

Die Fördermöglichkeiten der Bedarfsgemeinschaften sollen strukturiert, 

schnell und in Kooperation entwickelt und gesteuert werden (Produktions-

netzwerk). 

 An dem Ziel der nachhaltigen Beendigung oder Verringerung von 

Hilfebedürftigkeit ist unter Einbeziehung des Arbeitgeberservice 

und der Ausbildungsvermittlung vorrangig zu arbeiten, bei Fällen 

mit multiplen Vermittlungshemmnissen zumindest perspektivisch. 

 Alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sind bei der Zielerrei-

chung in den Blick zu nehmen. 

 Integrierte Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sind in die Vermitt-

lungsarbeit einzubeziehen 

 Die soziale Teilhabe aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ist 

anzustreben 

 Eine familiengerechte Förderplanung ist anzustreben 

 Erziehungsberechtigte mit minderjährigen Kindern sollen regel-

mäßig auf die Situation der Kinder angesprochen und auf Förder-

möglichkeiten des Jobcenters (Ausbildungsvermittlung, Bildung 

und Teilhabe) oder Angebote Dritter (z.B. Jugendämter) hingewie-

sen werden 

 Alle mit der Bedarfsgemeinschaft oder deren Mitgliedern befass-

ten Beteiligten sollen bedarfsgerecht unter Berücksichtigung da-

tenschutzrechtlicher Bestimmungen über Planungsstände infor-

miert werden 

 

Ziele 

 

 Beendigung oder Verringerung des Leistungsbezugs von Be-

darfsgemeinschaften 

 Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung 

 Senkung der Kosten der Unterkunft und Heizung  

 Erreichen eines Zugangs zu minderjährigen erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften  

 Stabilisierung der Familienverhältnisse 

 Sicherstellung der Sozialen Teilhabe 

 

Werkzeuge 

 

Die gesamte Bedarfsgemeinschaft wird regelmäßig zum Gespräch einge-

laden und die individuellen Bedarfe aller Familienmitglieder werden eruiert. 

Es soll dahingehend Einfluss genommen werden, dass jedes Mitglied der 
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Bedarfsgemeinschaft die Förderung erhält, durch die der Leistungsbezug 

nachhaltig beendet wird. 

 

 

 Vermittlung in Arbeit 

 Qualifizierung  

 Leistungen nach dem Qualifizierungschancengesetz 

 Förderung nach dem Teilhabechancengesetz 

 Maßnahmen der Gesundheitsförderung 

 Feststellung der Erwerbsfähigkeit 

 Arbeitsgelegenheiten  

 Kommunale Leistungen nach § 16a SGB II 

 Bildung und Teilhabe 

 

Alle Förderinstrumente im SGB II und Angebote Dritter sollen bei den Be-

darfsgemeinschaften bedarfsgerecht genutzt werden. 

 

Erfolgsindikatoren 

 

 Erhöhung der Integrationsquote in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung 

 Erhöhung der Integrationsquote in Ausbildung 

 Erhöhung der Eintritte in Qualifizierungsmaßnahmen 

 Verringerung des Gender Gaps 

 Absenkung der Kosten der Unterkunft und Heizung 

 Erhöhte Inanspruchnahme von Bildung und Teilhabe 

 

Schlüsselpartner 

 

 

 Regionale Bildungs- und Maßnahmeträger 

 Träger der kommunalen Leistungen 

 Jugend- und Gesundheitsämter  

 Einrichtungen der Wohlfahrtspflege  

 Ehrenämter 
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Projekt 

 

 

(Allein)Erziehende und ihren Nachwuchs Nachhaltig Aktivieren 

(ANNA 3.0) 

 

Projekt in einem Satz 

 

Im durch den Europäischen Sozialfonds geförderten Projekt soll die Le-

benssituation und gesellschaftliche Teilhabe von Familien und ihren Kin-

dern, die von sozialer Ausgrenzung und Armut bedroht sind, mittels eines 

Projektverbundes durch den Ausbau von Kooperationen sowie systemi-

sche Beratung der Familien verbessert werden.  

 

Ort 

 

Kreisweit 

 

Laufzeit 

 

01.09.2023 - 31.08.2027 

 

Zielgruppe 

 

Jährlich 40 (Allein)Erziehenden-Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, die 

Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen. 

 

Bedarf 

 

Jobcenter-Erhebungen zeigen, dass (Allein)Erziehende im SGB II zwar 

überproportional häufig Beschäftigungen nachgehen, diese aber im unter-

durchschnittlichen Maße bedarfsdeckend sind. Diese prekären Arbeitsver-

hältnisse tragen zu einer verstetigten Feminisierung von Armut bei.  

Alle Akteure sind guten Willens und hoch spezialisiert auf ihrem Gebiet, 

haben aber oft zu geringe Kenntnisse von der Existenz anderer Hilfsange-

bote oder von deren exakten Zuständigkeiten (Transparenz). Die Koopera-

tionsstrukturen sind häufig davon abhängig, „wie gut die Beteiligten mitei-

nander können“. Für eine erfolgreiche Unterstützung bedarf es oft gelin-

gender Übergänge und Hilfestellung „wie aus einer Hand“. Beides ist zu 

selten gegeben. 

 

Kurzbeschreibung 

 

 Beratung von jährlich 40 (Allein)Erziehenden-Bedarfsgemein-

schaften mit Schlüssel 1:20 

 Perspektivwechsel und User Journey zur Identifizierung  

 Ressourcenorientierung nach Subsidiaritätsprinzip 

 Gemeinsame / abgestimmte Fallberatung 

 Optimierte Verweisberatung 
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Ziele 

 

Einzelziel 1 

Ergänzende Unterstützung von Eltern und Alleinerziehenden bei 

der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten und Sozialleistungen, 

der Verbesserung der sozialen und ökonomischen Teilhabe so-

wie langfristig der Aufnahme und / oder Ausweitung einer Be-

schäftigung 

 

Einzelziel 2 

Auf- und Ausbau der Kooperationsstrukturen für eine bessere Un-

terstützung der Familien  

 

Werkzeuge 

 

 Perspektivwechsel 

 User Journey 

 Netzwerkkarte 

 Fallkonferenzen 

 Rating Scale 

 

Erfolgsindikatoren 

 

 Arbeitsaufnahme oder Ausweitung bestehender Beschäftigung 

 Inanspruchnahme weiterer Sozialleistungen  

 

Schlüsselpartner 

 

 Arbeiter-Samariterbund Regionalverband Münsterland e.V. 

 Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst e.V. 

 Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e.V. 

 Chance e.V. 

 Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH 

 Kommunen des Kreises Warendorf 

 Regionale Akteure (Kindergärten, Schulen, Beratungsstellen, Ar-

beitgeber) 
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Projekt 

 

 

Jugend(berufs)agentur 

Projekt in einem Satz 

 

Die Jugend(berufs)agentur soll durch die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, 

das Jobcenter und die Jugendämter im Kreis Warendorf weiterentwickelt 

werden. 

 

Ort 

 

Oelde, Warendorf, Ahlen, Beckum 

 

Laufzeit 

 

Seit 2014 bis laufend 

 

Zielgruppe 

 

Hauptzielgruppe sind junge Menschen am Übergang Schule-Beruf, grund-

sätzlich können aber alle jungen Menschen an der Beratung teilnehmen 

 

Bedarf 

 

Den jungen Menschen soll der Zugang zu den Behörden und den jeweili-

gen Instrumenten erleichtert werden. Bundesagentur für Arbeit, Jugendamt 

und Jobcenter arbeiten gemeinsam an Fällen: Kein junger Mensch soll am 

Übergang Schule-Beruf verloren gehen. 

 

Kurzbeschreibung 

 

 Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit und Jugendämter beraten 

junge Menschen abgestimmt / gemeinsam und nehmen bei Be-

darf weitere Akteure hinzu 

 Bestmögliche Beratung SGB II, III und VIII wie aus einer Hand; 

gelingende Übergänge gestalten 

 

Ziele 

 

 Frühzeitige Beratung der jungen Menschen 

 Gestaltung eines erfolgreichen Übergangs von der Schule in die 

Ausbildung 

 

Werkzeuge 

 

 Gemeinsame Abstimmung und gemeinsame Fallbesprechungen 

o Mit jugendlichen Leistungsberechtigten bei Einverständnis 

o Anonymisierte, abstrakte Fallbesprechung bei fehlendem 

Einverständnis 
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o Ggf. mit weiteren Partnern – insbesondere Schule / Schulso-

zialarbeit 

o (Digitaler) Wissenstransfer zwischen den Netzwerkpartnern 

(momentan erfolgt der Austausch per E-Mail und telefonisch) 

 

Erfolgsindikatoren 

 

 Hohe Beratungsdichte  

 Ausbildungsaufnahme 

 Größere Anzahl an Schulen, an denen die Ausbildungsvermitt-

lung und damit die Jugend(berufs)agentur angeboten wird 

 Erhöhte Inanspruchnahme von Bildung und Teilhabe 

 Abschluss Schweigepflichtentbindungen 

 Strategiefestlegung und -befolgung 

o Mit jungen Menschen 

o Ggf. mit Eltern 

o Ohne junge Menschen (abstrakte Fallbesprechungen) 

 Notenverbesserung 

 Schulbesuch 

 

Schlüsselpartner 

 

 Bundesagentur für Arbeit 

 Jugendamt (Kreis Warendorf, Ahlen, Beckum, Oelde) 

 Berufskolleg (Warendorf, Ahlen, Beckum) 

 Gesamtschule Oelde 
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Anlage IV 

 

Abkürzungen 

 
BCA   Beauftragte(r) für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 

BG   Bedarfsgemeinschaft 

BuT   Bildung- und Teilhabe 

ELB   Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 

ESF   Europäischer Sozialfonds 

FbW   Förderung beruflicher Weiterbildung  

GfW   Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf 

SGB II   Zweites Buch Sozialgesetzbuch 

SGB III   Drittes Buch Sozialgesetzbuch 

SGB VIII  Achtes Buch Sozialgesetzbuch 

SGB IX   Neuntes Buch Sozialgesetzbuch 

SGB XII   Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch 
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